
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zalando SE 
Berlin​
ISIN DE000ZAL1111 (WKN ZAL111) 
Eindeutige Kennung (GOR ID): 7accd332e5fcf011b552ec75f1f2e92d 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Wir laden die Aktionär*innen unserer Gesellschaft hiermit zu der am ​

Dienstag, dem 12. Mai 2026, um 10.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ​

ordentlichen Hauptversammlung ein.  

 

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit 

Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) 

statt.  

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionär*innen sowie 

ihre Bevollmächtigten können sich zu der gesamten Hauptversammlung über 

den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft (HV-Portal) unter 

der Internetadresse 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen/haupt

versammlung/hauptversammlung-2026 elektronisch zuschalten. 

 

Die Stimmrechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionär*innen erfolgt – auch bei der Bevollmächtigung von Dritten – 

ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachts- und 

Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter*innen. Die Aktionär*innen werden gebeten, auch die 

näheren Hinweise nach der Wiedergabe der Tagesordnung mit den 

Beschlussvorschlägen zu beachten. 

 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die 

Unternehmens-​

zentrale der Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin. Die physische 

Präsenz der Aktionär*innen sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der ​

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) am Ort der 

Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

 

 

2 
 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlung/hauptversammlung-2026
https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlung/hauptversammlung-2026


 
 

 

I.​ Tagesordnung 

1.​ Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 

des gebilligten Konzernabschlusses für das 

Geschäftsjahr 2025 mit dem zusammengefassten 

Lagebericht für die Zalando SE und den 

Zalando-Konzern, der zusammen-​

gefassten nichtfinanziellen Erklärung für die 

Zalando SE und den Zalando-Konzern und dem 

Bericht des Aufsichtsrats sowie den erläuternden 

Berichten zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB1 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 

und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 am 11. März 2026 

gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Es bedarf zu 

diesem Tagesordnungspunkt 1 keiner Beschlussfassung der 

Hauptversammlung. Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 stehen 

über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zur Verfügung und 

werden dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

2.​Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Zalando 

SE für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 in Höhe von​

836.747.604,47 EUR vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

3.​Entlastung des Vorstands der Zalando SE für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 

amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

1 ​ Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die 
Gesellschaft aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 
Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SEVO) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften 
der SEVO nichts anderes ergibt. Auf die Zitierung dieser Verweisungsnormen wird nachfolgend aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 
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4.​Entlastung des Aufsichtsrats der Zalando SE für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 

amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.​Wahl des Abschlussprüfers sowie des 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2026, des Prüfers für die prüferische Durchsicht 

zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen des 

Geschäftsjahres 2026 und des Geschäftsjahres 

2027 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2027 

sowie des Prüfers der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung für das 

Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses 

vor: 

 

5.1​ Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2026, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht 

des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für 

das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 sowie für eine 

etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger 

Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG im 

Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

 

5.2​ Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum 

Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher 

unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 

WpHG im Geschäftsjahr 2027 bis zur nächsten 

Hauptversammlung gewählt. 

 

5.3​ Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum 

Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2022/2464 in der durch die Richtlinie (EU) 
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2025/794 geänderten Fassung hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate 

Sustainability Reporting Directive) für das Geschäftsjahr 2026 

gewählt. 

 

Die Corporate Sustainability Reporting Directive, Richtlinie (EU) 

2022/2464 in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 

geänderten Fassung (CRSD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur 

Einführung einer entsprechenden 

Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da zum Zeitpunkt der 

Einreichung dieser Einberufung zum Bundesanzeiger ein 

deutsches Umsetzungsgesetz für die CSRD ausstand, wird die 

Wahl eines Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung unter 

5.3 vorsorglich für den Fall vorgeschlagen, dass eine solche Wahl 

durch die Hauptversammlung erforderlich wird. 

 

Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabsatz 3 der 

EU-Verordnung Nr. 537/2014 (EU-Abschlussprüferverordnung) 

erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 

durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 

beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der 

EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 

 

Es ist beabsichtigt, über Tagesordnungspunkt 5.1, 5.2 und 5.3 einzeln 

abstimmen zu lassen. 

6.​Billigung des Vergütungsberichts für das 

Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG jährlich einen 

klaren und verständlichen Bericht über die den Mitgliedern des 

Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung 

im letzten Geschäftsjahr zu erstellen und der Hauptversammlung 

gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. 

 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 

erstellte Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den 

Abschlussprüfer der Zalando SE, die KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, daraufhin geprüft, ob die 
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gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1, 2 AktG gemacht 

wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte durch 

den Abschlussprüfer auch eine inhaltliche Prüfung des 

Vergütungsberichts im Hinblick auf die Angaben des § 162 Abs. 1, 2 

AktG. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist 

diesem beigefügt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht der 

Zalando SE für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der Vermerk 

über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer ist auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zugänglich und wird 

dort auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

7.​ Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds  

Frau Susanne Schröter-Crossan hat ihr Mandat als Mitglied des 

Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der am 12. Mai 2026 

stattfindenden Hauptversammlung niedergelegt. Deshalb ist die 

Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds der Anteilseigner*innen 

erforderlich.  

 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SEVO, § 17 

SEAG, § 21 Abs. 3 SEBG i.V.m. dem zweiten Abschnitt der 

Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Zalando SE 

vom 17. März 2014 (Beteiligungsvereinbarung) und § 10 Abs. 1 der 

Satzung der Gesellschaft aus neun Mitgliedern zusammen, und zwar 

aus sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner*innen und drei 

Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer*innen. Die 

Anteilseignervertreter werden gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 der Satzung 

von der Hauptversammlung gewählt. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt – gemäß der Empfehlung des 

Nominierungsausschusses – vor,  
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Prof. Dr. Peter Sarlin, Gründer und Vorsitzender des 

Verwaltungsrats von Qutwo Oy und NestAI Oy, wohnhaft in 

Helsinki (Finnland), 

 

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 12. Mai 2026 

für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, als 

Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der Zalando SE zu wählen. 

 

Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat nach Ziffer C.1 

des Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 28. 

April 2022, „DCGK“) für seine Zusammensetzung beschlossenen 

Ziele und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten 

Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Die vom Aufsichtsrat 

beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung, das 

Kompetenzprofil sowie der Stand der Umsetzung in Form einer 

Qualifikationsmatrix sind in der Erklärung zur Unternehmensführung 

zum Geschäftsjahr 2025 beschrieben. Diese steht im Internet unter 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zur Verfügung. 

 

Der vorgeschlagene Kandidat ist Gründer und Vorsitzender des 

Verwaltungsrats von, und indirekt mehrheitlich beteiligt an, Qutwo Oy. 

Zwischen Qutwo Oy und der Zalando SE besteht eine geschäftliche 

Vereinbarung, nach welcher Beratung und Beratungsdienstleistungen 

für die Zalando SE im Bereich Forschung, Entwicklung und Nutzung 

künstlicher Intelligenz bei Verbraucher-Lifestyle-Entscheidungen 

erbracht werden. Darüber hinaus bestehen keine persönlichen oder 

geschäftlichen Beziehungen zu der Gesellschaft, ihren Organen oder 

einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die nach 

Einschätzung des Aufsichtsrats für die Wahlentscheidung als 

maßgebend im Sinne der Ziffer C.13 DCGK anzusehen wären.  

 

Weitere Informationen zu dem Kandidaten einschließlich der Angaben 

zu Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien sind im 

Anschluss an die Tagesordnung unter Ziffer II. „Ergänzende Angaben 

zu Tagesordnungspunkt 7“ aufgeführt und stehen vom Tag der 

Einberufung der Hauptversammlung an zum Abruf im Internet unter 
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https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zur Verfügung. 

8.​Beschlussfassung über die Aufhebung des 

Bedingten Kapitals 2014 und entsprechende 

Satzungsänderung 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.875 bedingt 

erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.875 auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien (Bedingtes Kapital 2014). Das Bedingte Kapital 2014 dient 

ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten, die an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und 

Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG 

verbundenen Unternehmen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 

2014 nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 3. 

Juni 2014, angepasst durch die Beschlüsse der Hauptversammlung 

vom 11. Juli 2014, vom 23. Juni 2020 und vom 18. Mai 2022, gewährt 

wurden oder werden.  

Das Bedingte Kapital 2014 wird nicht mehr benötigt, da aus dem 

Aktienoptionsprogramm 2014 keine Aktienoptionen mehr ausgeübt 

werden können. Zum Zwecke der Vereinfachung der Kapitalstruktur 

kann das Bedingte Kapital 2014 deswegen aufgehoben werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

a)​ Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2014 

geschaffene Bedingte Kapital 2014 in der derzeit noch 

bestehenden Höhe von EUR 1.875 wird vollständig aufgehoben. 

b)​ § 4 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben. 

Aus § 4 Abs. 5 der Satzung wird § 4 Abs. 4, aus § 4 Abs. 6 der 

Satzung wird § 4 Abs. 5 und aus § 4 Abs. 7 der Satzung wird § 4 

Abs. 6. 
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9.​Beschlussfassung über die Herabsetzung des 

Bedingten Kapitals 2016 und entsprechende 

Satzungsänderung 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.139.870 bedingt 

erhöht durch Ausgabe von bis zu 2.139.870 neuen Stückaktien 

(Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital 2016 dient 

ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten, die an die 

Bezugsberechtigten einmalig oder mehrmals – zum Teil als Bestandteil 

von Aktienwertsteigerungsrechten (Stock Appreciation Rights) – nach 

Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016, 

angepasst durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Mai 2022, 

gewährt werden. Das Bedingte Kapital 2016 wird nun teilweise nicht 

mehr benötigt und kann um EUR 799.115 auf EUR 1.340.755 

herabgesetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

a)​ Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 

geschaffene Bedingte Kapital 2016 in der derzeit noch 

bestehenden Höhe von EUR 2.139.870 wird auf EUR 1.340.755 

herabgesetzt. 

b)​ § 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung (nach Eintragung der unter 

Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Satzungsänderung § 4 

Abs. 5 Satz 1 der Satzung) wird wie folgt neu gefasst: 

 

"Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.340.755 

gegen Bar- und Sacheinlage bedingt erhöht durch Ausgabe von 

bis zu 1.340.755 neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 

des Grundkapitals von je EUR 1,00 zur Bedienung von 

Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Bedingtes Kapital 

2016)." 
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10.​ Beschlussfassung über die Aufhebung der 

bestehenden und die Erteilung einer neuen 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 

71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und deren Verwendung sowie 

zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts 

und über die Aufhebung der bestehenden und die 

Erteilung einer neuen Ermächtigung zur 

Verwendung von unter Einsatz von Derivaten 

erworbenen eigenen Aktien auch unter Ausschluss 

des Bezugsrechts 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 27. Mai 2025 unter 

Tagesordnungspunkt 9 eine Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien beschlossen, die bis zum 26. Mai 2030 

läuft. Unter dieser Ermächtigung kann der Vorstand eigene Aktien zu 

jedem zulässigen Zweck bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals erwerben. Der Vorstand hat diese 

Ermächtigung teilweise ausgenutzt und bis zum 1. März 2026 

insgesamt 4.386.716 Aktien zurückerworben; das sind 1,66% des 

derzeit bestehenden Grundkapitals. Bis zur Hauptversammlung kann 

diese Zahl aufgrund des am 12. März 2026 bekannt gemachten 

Aktienrückkaufprogramms noch ansteigen. Vor diesem Hintergrund 

soll die Ermächtigung aufgehoben und der Vorstand erneut zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien für fünf Jahre ermächtigt 

werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch zukünftig der 

volle gesetzlich zulässige Handlungsspielraum für den Erwerb eigener 

Aktien besteht.  

 

Außerdem soll die von der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 unter 

Tagesordnungspunkt 10 lit. f) beschlossene Ermächtigung zur 

Verwendung von unter Einsatz von Derivaten erworbenen eigenen 

Aktien aufgehoben und erneuert werden, um einen Gleichlauf der 

Möglichkeiten der Verwendung dieser Aktien auch unter 

Bezugsrechtsausschluss mit Aktien sicherzustellen, die unter der 

nachfolgend unter lit. b) zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 

Ermächtigung zurückerworben werden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

a)​ Die von der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 unter 

Tagesordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb 

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und deren 

Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugs- und 

Andienungsrechts wird zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

neuen unter nachstehenden lit. b) bis lit. g) dieses 

Tagesordnungspunkts 10 vorgeschlagenen Ermächtigung 

aufgehoben. 

 

Die in lit. f) der von der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 

unter Tagesordnungspunkt 10 beschlossene Ermächtigung zur 

Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Derivaten nach 

Maßgabe der im dortigen Tagesordnungspunkt 10 lit. b) bis lit. e) 

beschlossenen Ermächtigung erworben werden, wird zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der neuen unter nachstehenden 

lit. c) bis g) dieses Tagesordnungspunkts 10 vorgeschlagenen 

Ermächtigung aufgehoben. 

 

b)​ Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 11. Mai 2031 eigene Aktien 

zu jedem zulässigen Zweck bis zu insgesamt 10 % des zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 

oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu 

erwerben. Darauf anzurechnen sind Aktienerwerbe unter Einsatz 

von Derivaten, insbesondere auf der Grundlage der von der 

Hauptversammlung am 27. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 

10 lit. b) bis lit. e) beschlossenen Ermächtigung zum Einsatz von 

Derivaten beim Erwerb eigener Aktien. 

 

Die auf Grund der in diesem Tagesordnungspunkt 10 

vorgeschlagenen Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen 

zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die sich im 

Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. 

AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 

Grundkapitals betragen. 
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Der Erwerb von Aktien der Zalando SE („Zalando-Aktien“) 

erfolgt nach Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder über ein 

multilaterales Handelssystem im Sinne von § 2 Abs. 6 

Börsengesetz, (ii) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Erwerbsangebots, (iii) mittels eines öffentlichen 

Tauschangebots gegen Aktien einer im Sinne von § 3 Abs. 2 

AktG börsennotierten Gesellschaft, oder (iv) durch die 

Einräumung von Andienungsrechten an die Aktionäre. Angebote 

nach vorstehenden Ziffern (ii) und (iii) können auch mittels einer 

Aufforderung zur Abgabe von Angeboten erfolgen. 

 

aa)​ Erfolgt der Erwerb über die Börse oder ein multilaterales 

Handelssystem, darf der von der Gesellschaft gezahlte 

Gegenwert je Zalando-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 

den am Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse 

durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer 

Zalando-Aktie im Xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) vorbehaltlich anderer 

anwendbarer Rechtsvorschriften um nicht mehr als 10 % 

überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 

 

bb)​ Erfolgt der Erwerb über ein Erwerbsangebot, kann die 

Gesellschaft entweder einen Kaufpreis oder eine 

Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der sie bereit ist, die 

Aktien zu erwerben. Wird eine Kaufpreisspanne 

festgelegt, bestimmt die Gesellschaft den endgültigen 

Kaufpreis auf Grundlage der eingegangenen 

Verkaufsangebote. 

 

​ Der Kaufpreis bzw. die Grenzwerte der Kaufpreisspanne 

(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen – vorbehaltlich 

einer Anpassung während der Angebotsfrist – den 

durchschnittlichen Kurs der Zalando-Aktie an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei 

Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung 

des Erwerbsangebots, ermittelt auf der Basis des 

arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
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Nachfolgesystem), um nicht mehr als 10 % überschreiten 

und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Ergeben sich 

nach der öffentlichen Ankündigung nicht unerhebliche 

Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann der 

Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne angepasst werden. In 

diesem Fall wird auf den durchschnittlichen Kurs der 

Zalando-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

letzten drei Börsenhandelstagen vor der öffentlichen 

Ankündigung einer etwaigen Anpassung, ermittelt auf der 

Basis des arithmetischen Mittels der 

Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem), abgestellt. Das 

Erwerbsangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 

​ Sofern bei einem Erwerbsangebot das Volumen der 

angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen 

überschreitet, soll die Annahme grundsätzlich im 

Verhältnis der jeweils angedienten Aktien erfolgen; das 

Recht der Aktionäre, ihre Aktien im Verhältnis ihrer 

Beteiligungsquoten anzudienen, ist insoweit 

ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 

Stückzahlen bis zu maximal 100 Stück angedienter Aktien 

je Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien können 

vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes 

Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 

ausgeschlossen. 

 

cc)​ Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Tauschangebot 

gegen Aktien einer im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG 

börsennotierten Gesellschaft („Tauschaktien“), darf der 

von der Gesellschaft geleistete Tauschpreis (in Form einer 

oder mehrerer Tauschaktien, etwaiger rechnerischer 

Bruchteile sowie einer etwaigen Barkomponente) je 

Zalando-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

maßgeblichen Wert einer Zalando-Aktie um nicht mehr als 

10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % 

unterschreiten. Als Basis für die Berechnung des 

maßgeblichen Werts ist dabei für die Zalando-Aktien und 
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für die Tauschaktien jeweils der durchschnittliche 

Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

letzten drei Börsenhandelstagen vor der Entscheidung 

des Vorstands über das Angebot beziehungsweise die 

Annahme von Angeboten der Aktionäre, ermittelt auf der 

Basis des arithmetischen Mittels der 

Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) anzusetzen. Werden die 

Tauschaktien nicht im Xetra-Handel gehandelt, ist der 

Börsenkurs derjenigen Börse maßgeblich, an der die 

Tauschaktien im vorausgegangenen abgelaufenen 

Kalenderjahr den höchsten Handelsumsatz erzielten. 

Ergeben sich nach der öffentlichen Ankündigung nicht 

unerhebliche Abweichungen der maßgeblichen Kurse, so 

kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird 

jeweils auf den durchschnittlichen Börsenkurs an der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei 

Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung 

einer etwaigen Anpassung, ermittelt auf der Basis des 

arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem), abgestellt. 

 

Der letzte Absatz im vorstehenden lit. bb) gilt 

entsprechend. 

 

dd)​ Erfolgt der Erwerb durch Einräumung von 

Andienungsrechten an die Aktionäre, so können diese pro 

Zalando-Aktie zugeteilt werden. Gemäß dem Verhältnis 

des Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der von 

der Gesellschaft zurückzukaufenden Zalando-Aktien 

berechtigt eine entsprechend festgesetzte Anzahl von 

Andienungsrechten zur Veräußerung einer Zalando-Aktie 

an diese. Andienungsrechte können auch dergestalt 

zugeteilt werden, dass jeweils ein Andienungsrecht pro 

Anzahl von Aktien zugeteilt wird, die sich aus dem 

Verhältnis des Grundkapitals zum Rückkaufvolumen 

ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten werden nicht 
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zugeteilt; für diesen Fall werden die entsprechenden 

Teilandienungsrechte ausgeschlossen. 

 

​ Die Gesellschaft kann dabei entweder einen Kaufpreis 

oder eine Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der bei 

Ausübung von einem oder mehreren Andienungsrechten 

eine Zalando-Aktie an die Gesellschaft veräußert werden 

kann. Wird eine Kaufpreisspanne festgelegt, bestimmt die 

Gesellschaft den endgültigen Kaufpreis auf Grundlage der 

eingegangenen Ausübungserklärungen. Der Kaufpreis 

oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne (jeweils ohne 

Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung von einem 

oder mehreren Andienungsrechten eine Zalando-Aktie an 

die Gesellschaft veräußert werden kann, wird nach 

Maßgabe der Regelungen im vorstehenden lit. bb) 

bestimmt. Dabei ist für die Ermittlung der relevanten 

Schlusskurse auf den Tag der Veröffentlichung des 

Rückkaufangebots unter Einräumung von 

Andienungsrechten und im Falle einer Anpassung des 

Rückkaufangebots auf den Tag der Veröffentlichung der 

Anpassung abzustellen. Die Gesellschaft kann die nähere 

Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihren 

Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre Handelbarkeit 

bestimmen. 

 

Die Ermächtigung nach diesem lit. b) kann einmal oder 

mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 

mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, oder durch von der 

Gesellschaft abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 

stehende Unternehmen oder durch Dritte für Rechnung der 

Gesellschaft oder der von ihr abhängigen oder in deren 

Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen ausgeübt werden. Die 

Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen 

Aktien genutzt werden. 

c)​ Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der unter lit. b) 

erteilten oder früher erteilter Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG erworbenen Zalando-Aktien, einschließlich solcher 

Aktien, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27. Mai 
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2025 unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) bis lit. e) 

beschlossenen Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien 

unter Einsatz von Derivaten erworben werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats – neben der Veräußerung über die Börse oder 

durch Angebot mit Bezugsrecht an alle Aktionäre – zu jedem 

zulässigen Zweck, insbesondere auch wie nachfolgend unter lit. 

aa) bis gg) beschrieben, zu verwenden.  

 

aa)​ Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die 

Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren 

Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. Die 

Einziehung kann nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen 

Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft erfolgen. Der Vorstand wird für diesen Fall 

zur Anpassung der Angabe der Zahl der Stückaktien in der 

Satzung ermächtigt. Die Einziehung kann auch mit einer 

Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist 

der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den auf die 

eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des 

Grundkapitals herabzusetzen, und der Aufsichtsrat, die 

Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der 

Satzung entsprechend anzupassen.  

 

bb)​ Die Aktien können auch im Rahmen des Erwerbs von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen, 

Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen (einschließlich Forderungen) 

sowie im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 

gegen Sachleistungen veräußert werden. „Veräußern“ in 

diesem Sinne umfasst auch die Einräumung von Wandel- 

oder Bezugsrechten oder von Erwerbsoptionen sowie die 

Überlassung im Rahmen einer Wertpapierleihe. 

 

cc)​ Die Aktien können zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder 

Optionsrechten bzw. -pflichten aus oder im 

Zusammenhang mit Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
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bzw. -pflichten (die Instrumente werden im Folgenden 

jeweils als „Schuldverschreibungen“ bezeichnet) 

verwendet werden, die von der Gesellschaft oder von der 

Gesellschaft abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz 

stehenden Unternehmen begeben werden. 

 

dd)​ Die Aktien dürfen gegen Barleistung veräußert werden, 

sofern der Veräußerungspreis den Börsenkurs der Aktien 

der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). 

 

ee)​ Die Aktien können zur Einführung von Zalando-Aktien an 

Börsen dienen, an denen sie bisher nicht zum Handel 

zugelassen sind. Der Preis, zu dem diese Aktien an 

weiteren Börsen eingeführt werden, darf den Schlusskurs 

im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 

letzten Börsenhandelstag vor dem Tag der 

Börseneinführung um nicht mehr als 5 % unterschreiten 

(ohne Nebenkosten). 

 

ff)​ Die Aktien können als Bestandteil einer etwaigen 

aktienbasierten Vergütung bzw. in Zusammenhang mit 

aktienbasierten Vergütungs- bzw. 

Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder mit 

ihr verbundener Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG 

verwendet und an Personen, die in einem 

Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr 

verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie 

an Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmen ausgegeben werden. Sie können den 

vorgenannten Personen und Organmitgliedern 

insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb 

angeboten, zugesagt und übertragen werden, wobei das 

Arbeits- bzw. Anstellungs- oder Organverhältnis zum 

Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der 

Übertragung bestehen muss. Die Aktien können auch an 

Dritte übertragen werden, wenn und soweit rechtlich 

sichergestellt ist, dass der Dritte die Aktien den 
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vorgenannten Personen und Organmitgliedern anbietet 

und überträgt. § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG bleibt unberührt. 

 

gg)​ Die Aktien können allen Aktionären angeboten werden, 

damit diese gegen (auch teilweise) Abtretung ihres mit 

dem Gewinnverwendungsbeschluss der 

Hauptversammlung entstandenen Anspruchs auf 

Auszahlung der Dividende Aktien der Gesellschaft 

beziehen können (Aktiendividende). 

Der rechnerische Anteil am Grundkapital, der auf die gemäß den 

Ermächtigungen unter lit. cc) und dd) verwendeten Aktien 

entfällt, darf 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder 

– falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 

Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

nicht übersteigen, soweit die Aktien bzw. Schuldverschreibungen 

in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen nicht 

wesentlich unter dem Börsenpreis bzw. im Fall von 

Schuldverschreibungen unter deren theoretischem Marktwert 

ausgegeben oder veräußert werden. Auf diese Begrenzung sind 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter 

oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift ausgegeben 

oder veräußert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die 

aufgrund während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG begebenen Schuldverschreibungen auszugeben oder zu 

veräußern sind. Eine Anrechnung, die nach den beiden 

vorstehenden Sätzen wegen der Ausübung von Ermächtigungen 

(i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, 

Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur 

Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, wenn 

und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung 

die Anrechnung bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter 
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Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. 

werden. 

 

d)​ Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund der unter lit. b) 

erteilten oder früher erteilter Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG erworbenen Zalando-Aktien, einschließlich solcher 

Zalando-Aktien, die aufgrund der von der Hauptversammlung 

vom 27. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) bis lit. e) 

beschlossenen Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien 

unter Einsatz von Derivaten erworben werden, zur Bedienung von 

Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Zalando-Aktien zu 

verwenden, die mit Mitgliedern des Vorstands im Rahmen der 

Regelungen zur Vorstandsvergütung vereinbart wurden bzw. 

werden. Insbesondere können sie den Mitgliedern des Vorstands 

entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, zugesagt 

und übertragen werden, wobei das Vorstandsanstellungs- oder 

Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder 

der Übertragung bestehen muss. Die Einzelheiten der Vergütung 

für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt.  

 

e)​ Die Ermächtigungen gemäß lit. c) und d) können einmal oder 

mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam 

durch die Gesellschaft oder – in den Fällen von lit. c) bb) bis gg) 

– auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der 

Gesellschaft stehende Unternehmen oder auf deren Rechnung 

oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt 

werden. 

 

f)​ Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die nach dieser Ermächtigung 

oder nach der von der Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 

unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) bis lit. e) beschlossenen 

Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien unter Einsatz von 

Derivaten erworbenen eigenen Aktien wird ausgeschlossen, 

soweit diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 

unter lit. c) bb) bis gg) oder lit. d) verwendet werden. Darüber 

hinaus kann der Vorstand das Bezugsrecht für diese Aktien für 

weitere Zwecke ausschließen. Dazu zählen z. B. der 

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge im Falle der 

Veräußerung der eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre 
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oder, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

bzw. -pflichten auf Zalando-Aktien zum Ausgleich von 

Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie 

sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte bzw. Erfüllung dieser 

Pflichten zustünden.  

 

g)​ Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Ausnutzung 

der vorstehenden Ermächtigung, insbesondere über Gründe und 

den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die Zahl der 

erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des 

Grundkapitals, über deren Anteil am Grundkapital sowie über den 

Gegenwert der Aktien jeweils unterrichten. 

 

II.​ Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 

 

Prof. Dr. Peter Sebastian Johan Sarlin, Helsinki (Finnland) 

Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Qutwo Oy und NestAI Oy 

 

Persönliche Daten 

Geburtsdatum:​ 18.04.1986 

Geburtsort:​ ​ Turku (Finnland) 

Nationalität:​ ​ finnisch 

 

Akademischer Werdegang 

seit 2022​ Aalto University, Espoo, Finnland - Honorarprofessor in 

angewandtem Maschinellen Lernen und KI 

2014-2022​ Hanken School of Economics, Helsinki, Finnland - Professur im 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

2009-2013​ Turku Centre for Computer Science, Turku, Finnland - 

Promotion in Informatik, mit Schwerpunkt Maschinelles Lernen 

2007-2009​ Åbo Akademi University, Turku, Finnland - Master of Science 

und Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften 

 

Beruflicher Werdegang 

seit 2025​ Qutwo Oy und NestAI Oy - Gründer und Vorsitzender des 

Verwaltungsrats 

2017-2026​ Silo AI Oy - Mitgründer, CEO und Vorstandsmitglied 
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Weitere Aufsichtsratsmandate  

keine 

 

Andere Mandate in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien 

Vorsitzender des Verwaltungsrats seines Family Offices PostScriptum Oy 

 

Weitere Tätigkeiten 

Vorsitzender des Verwaltungsrats der Foundation PS 

 

Der Aufsichtsrat schätzt Peter Sarlin als unabhängig im Sinne von C.6 und 

C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex ein. 

 

III.​ Weitere Angaben und Hinweise 
 

Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und 

Informationen 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, der Bericht des Vorstands 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu 

Punkt 10 der Tagesordnung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 

machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang 

mit der Hauptversammlung sind ab der Einberufung der 

Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zugänglich. 

 

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und 

veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und 

Ergänzungsverlangen von Aktionär*innen werden ebenfalls über die 

oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. Unter dieser 

Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch die 

Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. Über die Internetseite ist auch 

das HV-Portal der Gesellschaft erreichbar, das für die ordnungsgemäß 

angemeldeten Aktionär*innen u. a. eine Ausübung des Stimmrechts 

vor und während der Hauptversammlung ermöglicht. Über das 

HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen 
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bzw. ihre Bevollmächtigten die Hauptversammlung am 12. Mai 2026 ab 

10.00 Uhr (MESZ) in voller Länge live in Bild und Ton verfolgen. Die 

Rede des Vorstands kann auch von der interessierten Öffentlichkeit 

auf der vorstehend genannten Internetseite der Gesellschaft live in 

Bild und Ton verfolgt werden. Die Rede des Vorstands steht dort nach 

der Hauptversammlung zudem als Aufzeichnung zur Verfügung. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt ​

der Einberufung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung 264.193.956,00 EUR und ist in 

264.193.956 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede 

Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die 

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte somit jeweils auf 

264.193.956. In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch die von der 

Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, aus denen der Gesellschaft 

keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte, zustehen. Zum 1. März 

2026 hält die Gesellschaft 5.955.782 eigene Aktien. Bis zur 

Einberufung der Hauptversammlung und bis zum Termin der 

Hauptversammlung kann sich die Anzahl der eigenen Aktien, 

insbesondere aufgrund des am 12. März 2026 bekannt gemachten 

Aktienrückkaufprogramms, noch verändern. 

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen 

oder ihrer Bevollmächtigten, Übertragung in Bild und Ton 

Der Vorstand der Zalando SE hat in Ausübung der ihm in § 16a der 

Satzung der Gesellschaft eingeräumten Ermächtigung entschieden, 

die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a 

AktG ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer 

Bevollmächtigten abzuhalten. Eine physische Präsenz der 

Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) am Ort der 

Hauptversammlung ist daher ausgeschlossen. 

 

Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

beabsichtigen, während der gesamten Dauer an der 

Hauptversammlung teilzunehmen. 
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Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen bzw. ihre 

Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung über das 

HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 live in Bild und Ton 

verfolgen und sich zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte, insbesondere 

zur Ausübung ihres Stimmrechts, zuschalten (Zuschaltung). 

 

Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen wird eine 

Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zur Rechtsausübung 

zugeschickt. Die Anmeldebestätigung enthält unter anderem die 

individuellen Zugangsdaten (Anmeldebestätigungsnummer und 

Passwort), mit denen die Aktionär*innen das unter der vorstehend 

genannten Internetadresse zugängliche HV-Portal der Gesellschaft 

nutzen können. 

 

Zur besseren Vorbereitung der Aktionär*innen bzw. ihrer 

Bevollmächtigten auf die Hauptversammlung werden auf freiwilliger 

Basis einige Tage vor der Hauptversammlung die wesentlichen 

Schwerpunkte der Rede der Co-CEOs ebenfalls auf der vorstehend 

genannten Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. 

Modifikationen der Rede für den Tag der Hauptversammlung bleiben 

vorbehalten. 

Passwortgeschütztes HV-Portal 

Unter der Internetadresse  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 unterhält die 

Gesellschaft ab dem 20. April 2026 ein passwortgeschütztes 

HV-Portal. Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen Sie sich mit 

den individuellen Zugangsdaten (Anmeldebestätigungsnummer und 

Passwort), die Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten, einloggen. 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal erhalten die Aktionär*innen 

zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung bzw. auf der vorstehend 

genannten Internetseite der Gesellschaft.  
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Voraussetzungen für die Zuschaltung zur Hauptversammlung und 

die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts 

Zur Zuschaltung (über das HV-Portal der Gesellschaft) zur 

Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, 

insbesondere des Stimmrechts, sind diejenigen Aktionär*innen 

berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) 

unter der nachfolgend genannten Adresse in deutscher oder 

englischer Sprache anmelden und der Gesellschaft unter dieser 

Adresse einen von ihrem depotführenden Institut (Letztintermediär) in 

Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis über ihren 

Anteilsbesitz übermitteln (ordnungsgemäß angemeldete 

Aktionär*innen): 

 

Zalando SE 

c/o Computershare Operations Center​

80249 München​

 

E-Mail: meldedaten@zalando.de 

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss 

des 20. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (sogenannter 

Nachweisstichtag) beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der 

Gesellschaft unter der oben genannten Adresse bis spätestens zum 

Ablauf des 5. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 

Eingangs), zugehen. Ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist in 

jedem Fall ausreichend. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes können auch 

nach § 67c AktG über Intermediäre an eine der oben genannten 

Adressen oder über die unten genannte SWIFT-Adresse übermittelt 

werden. Für die Verwendung der SWIFT-Kommunikation ist eine 

Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application 

(RMA) erforderlich. Aktionär*innen, die diese Möglichkeit nutzen 

möchten, werden gebeten, sich hierzu an ihren jeweiligen 

Letztintermediär, z. B. ihre Depotbank, zu wenden. 

 

SWIFT: CMDHDEMMXXX; Instruktionen gemäß ISO 20022 
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Die Berechtigung zur Zuschaltung, zur Ausübung von 

Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz der jeweiligen Aktionär*innen 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre 

für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der 

vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 

dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten, die 

Zuschaltung zur Hauptversammlung und den Umfang des 

Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz der jeweiligen 

Aktionär*innen zum Nachweisstichtag maßgeblich; das heißt, 

Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 

Auswirkungen auf die Berechtigung der jeweiligen Aktionär*innen und 

auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe 

und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 

zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach 

Aktionär*in werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur 

berechtigt (insbesondere stimmberechtigt), soweit sie sich von 

der*dem bisherigen Aktionär*in bevollmächtigen oder zur 

Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine 

Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen können ihre Stimmen 

schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben 

(Briefwahl). 

 

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür das mit der 

Anmeldebestätigung übersandte Briefwahlformular zur Verfügung. 

Das entsprechende Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zum Download bereit. 

Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene Stimmabgabe 

(Textform gemäß § 126b BGB ist ausreichend) muss postalisch aus 

organisatorischen Gründen bis spätestens zum 11. Mai 2026, 24.00 

Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs) bei der Gesellschaft unter 

folgender Anschrift eingegangen sein: 
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Zalando SE​

c/o Computershare Operations Center​

80249 München 

 

Briefwahlstimmen, die einer ordnungsgemäßen Anmeldung nicht 

zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt. 

​

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung 

des Stimmrechts im Wege der (elektronischen) Briefwahl auch das 

unter der vorstehend genannten Internetadresse erreichbare 

HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl 

über das HV-Portal ist ab dem 21. April 2026 bis zu dem vom*von der 

Versammlungsleiter*in im Rahmen der Abstimmungen festgelegten 

Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung möglich. 

 

Bereits abgegebene Briefwahlstimmen können auf postalischem Weg 

unter der vorstehend genannten Adresse bis zum 11. Mai 2026, 24.00 

Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Eingangs) geändert oder widerrufen 

werden. Ein entsprechendes Widerrufsformular steht auf der 

vorstehend genannten Internetseite der Gesellschaft zum Download 

bereit. Ebenso können Sie über das HV-Portal vor und während der 

Hauptversammlung bis zu dem vom*von der Versammlungsleiter*in im 

Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der 

Hauptversammlung etwaige zuvor im Wege der Briefwahl erfolgte 

Stimmabgaben ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des 

Briefwahlformulars vorgenommene Stimmabgaben.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, so gilt eine Stimmabgabe per Briefwahl zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 

Erklärung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Wird bei der 

Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche oder 

eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen 

Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet.  
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Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und 

Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter*innen 

Als Service bieten wir unseren Aktionär*innen an, von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter*innen zur 

Ausübung ihres Stimmrechts auf der Hauptversammlung zu 

bevollmächtigen. ​

Auch in diesem Fall sind jeweils eine fristgerechte Anmeldung zur 

Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Soweit von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter*innen bevollmächtigt werden, müssen 

diesen in jedem Fall Weisungen zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten oder etwaigen Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen sind 

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne solche 

ausdrücklichen Weisungen werden die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter*innen das Stimmrecht nicht 

ausüben. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und deren 

Änderung sowie der Widerruf der Vollmacht an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen bedürfen der 

Textform (§ 126b BGB); sie sind nur auf den nachfolgend 

beschriebenen Wegen möglich: 

 

Im Vorfeld der Hauptversammlung ist die Erteilung einer Vollmacht mit 

Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-​

vertreter*innen mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars 

möglich, das die Aktionär*innen zusammen mit der 

Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung erhalten. Das Formular 

steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zum Download bereit. 

 

Die mittels Vollmachts- und Weisungsformular vorgenommene 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-​

vertreter*innen und Erteilung von Weisungen an sie bereits im Vorfeld 

der Hauptversammlung muss der Gesellschaft aus organisatorischen 
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Gründen bis 11. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 

Eingangs), zugehen. Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen 

mittels Vollmachts- und Weisungsformular sind ausschließlich an 

folgende Adresse zu richten: 

 

Zalando SE​

c/o Computershare Operations Center​

80249 München​

 

E-Mail: vollmacht@zalando.de 

 

Vollmacht und Weisungen, die einer ordnungsgemäßen Anmeldung 

nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können, werden nicht 

berücksichtigt. 

 

Bereits erteilte Vollmachten und Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen können auf 

vorstehendem Weg bis zum 11. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ) 

(Zeitpunkt des Eingangs) geändert oder widerrufen werden. Ein 

entsprechendes Widerrufsformular steht auch auf der vorstehend 

genannten Internetseite der Gesellschaft zum Download bereit. Bis zu 

diesem Zeitpunkt können Änderungen und Widerrufe gemäß § 67c 

AktG auch über Intermediäre, auch unter Verwendung der oben 

genannten SWIFT-Adresse, an die Gesellschaft übermittelt werden. 

 

Vor und während der Hauptversammlung können Vollmachten und 

Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-​

vertreter*innen elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft ​

bis zu dem vom*von der Versammlungsleiter*in im Rahmen der 

Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung 

erteilt, geändert oder widerrufen werden. Nähere Einzelheiten zum 

HV-Portal erhalten die Aktionär*innen auf der vorstehend genannten 

Internetseite der Gesellschaft.  

 

Aufträge zu Redebeiträgen, zur Ausübung des Auskunftsrechts, 

Stellungnahmen, zum Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen, zu 

Verlangen zur Aufnahme von Fragen in die Niederschrift sowie zum 

Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
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nehmen die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter*innen nicht entgegen. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem 

Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Erklärung für 

jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts ​

und sonstiger Rechte 

Aktionär*innen können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte nach ent-​

sprechender Vollmachtserteilung durch Bevollmächtigte, zum Beispiel ​

durch Intermediäre, eine Aktionärsvereinigung, eine*n 

Stimmrechtsberater*in oder eine sonstige bevollmächtigte dritte 

Person, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind jeweils eine 

fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis 

des Anteilsbesitzes nach Maßgabe des Abschnitts "Voraussetzungen 

für die Zuschaltung zur Hauptversammlung und die Ausübung der 

Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts" erforderlich. 

Bevollmächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits durch 

Briefwahl oder Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter*innen ausüben (siehe oben). 

Bevollmächtigt die*der Aktionär*in mehr als eine Person, kann die 

Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 

Abs. 3 Satz 3 AktG, § 17 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft der 

Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt 

wird. Wir weisen darauf hin, dass bei einer Bevollmächtigung zur 

Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Bevollmächtigung von 

Intermediären, Stimmrechtsberater*innen, Aktionärsvereinigungen 

oder sonstigen den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG 

Gleichgestellten) in der Regel Besonderheiten zu beachten sind. 

Aktionär*innen, die eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung nach 

§ 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, etwaige Besonderheiten 

der Vollmachtserteilung bei den jeweils zu Bevollmächtigenden zu 

erfragen und sich mit diesen abzustimmen. 
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Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber der*dem 

Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der 

Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt 

werden, dass die*der Bevollmächtigte den Nachweis (z.B. die 

Vollmacht im Original oder in Kopie) an die folgende Adresse 

übermittelt: 

 

Zalando SE​

c/o Computershare Operations Center​

80249 München​

 

E-Mail: vollmacht@zalando.de 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die 

Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 

erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 

Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits 

erteilten Vollmacht kann auf den vorstehenden Übermittlungswegen 

unmittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden. 

 

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren 

Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem 

Postweg oder per E-Mail, so muss diese der Gesellschaft aus 

organisatorischen Gründen bis zum 11. Mai 2026, 24.00 Uhr (MESZ) 

(Zeitpunkt des Eingangs), zugehen. Gemäß § 67c AktG kann die 

Vollmachtserteilung auch über Intermediäre, auch unter Verwendung 

der oben genannten SWIFT-Adresse, übermittelt werden. 

 

Aktionär*innen, die eine*n Vertreter*in bevollmächtigen wollen, 

werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu 

verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Es wird den 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen als Bestandteil der 

Anmeldebestätigung zugesandt.  Außerdem kann es auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 heruntergeladen 

werden. 
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Auf dieser Internetseite der Gesellschaft kann auch ein Formular für 

den Widerruf heruntergeladen werden.  

 

Vor und während der Hauptversammlung können Vollmachten bis zu 

dem vom*von der Versammlungsleiter*in im Rahmen der 

Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung 

auch elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft erteilt bzw. 

widerrufen werden. Nähere Einzelheiten zum HV-Portal erhalten die 

Aktionär*innen auf der vorstehend genannten Internetseite der 

Gesellschaft.  

 

Die Nutzung des HV-Portals durch die*den Bevollmächtigte*n setzt 

voraus, dass der*dem Bevollmächtigten die entsprechenden 

individuellen Zugangsdaten des Aktionärs zum HV-Portal durch diesen 

weitergeleitet werden.  

 

Intermediäre, Stimmrechtsberater*innen, Aktionärsvereinigungen oder 

sonstige den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG Gleichgestellte, 

die eine Mehrzahl von Aktionär*innen vertreten, wird empfohlen, sich 

im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der Ausübung des 

Stimmrechts unter der folgenden Adresse zu melden: 

 

Zalando SE​

c/o Computershare Operations Center​

80249 München​

 

E-Mail: meldedaten@zalando.de 

Angaben zu weiteren Rechten der Aktionär*innen 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 

SEVO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionär*innen, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR 

erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. 
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Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a 

BGB (d.h. per E-Mail unter Hinzufügung des Namens und mit 

qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der 

Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 

Tage vor der Versammlung – der Tag des Zugangs und der Tag der 

Versammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, also bis spätestens 

zum Ablauf des 11. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 

Eingangs), zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen 

werden nicht berücksichtigt. 

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu 

übermitteln: 

 

Zalando SE​

Vorstand​

Valeska-Gert-Straße 5​

10243 Berlin 

 

E-Mail: ergaenzungsverlangen@zalando.de 

 

Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in 

gleicher Weise wie bei der Einberufung. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen 

nach §§ 126 Abs. 1 und Abs. 4, 127 AktG 

Aktionär*innen können auch vor der Hauptversammlung 

Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 

zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur Wahl 

des Abschlussprüfers und den Wahlen zum Aufsichtsrat übersenden. 

Gegenanträge zur Tagesordnung und Wahlvorschläge, die vor der 

Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind 

ausschließlich an die folgende Adresse zu richten: 

 

Zalando SE​

c/o Computershare Operations Center​

80249 München​
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E-Mail: gegenantraege@zalando.de 

 

Bis spätestens zum Ablauf des 27. April 2026, 24.00 Uhr (MESZ) 

(Zeitpunkt des Eingangs), unter der vorstehenden Adresse bei der 

Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 

unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG 

einschließlich des Namens der jeweiligen Aktionär*innen und einer 

Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zugänglich gemacht. 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der 

genannten Internetadresse veröffentlicht. 

 

Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten Anträge und Wahlvorschläge von 

Aktionär*innen, die nach § 126 Abs. 1 bis Abs. 3 AktG bzw. § 127 AktG 

zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung 

gestellt. Zu diesen Anträgen können ordnungsgemäß angemeldete 

Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten das Stimmrecht ausüben. 

Sofern der*die den Antrag stellende oder Wahlvorschlag 

unterbreitende Aktionär*in nicht ordnungsgemäß legitimiert oder nicht 

ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der 

Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht 

behandelt werden. 

Einreichung von Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis 

Abs. 4 AktG 

Vor der Hauptversammlung können ordnungsgemäß angemeldete 

Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten Stellungnahmen zu den 

Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer 

Kommunikation einreichen. Solche Stellungnahmen können der 

Gesellschaft in Textform ausschließlich über das unter der 

Internetadresse  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zugängliche HV-Portal 

übermittelt werden und müssen spätestens bis zum 6. Mai 2026, 

24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen.  
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Der Umfang einer Stellungnahme in Textform darf 10.000 Zeichen 

(inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten. Es sind nur Stellungnahmen 

zulässig, in denen sich der*die Aktionär*in bzw. ihre Bevollmächtigten 

selbst äußert bzw. persönlich in Erscheinung tritt. Stellungnahmen in 

Textform sind gemäß dem dafür im HV-Portal vorgesehenen Verfahren 

als Datei im Dateiformat PDF einzureichen. Weitere Hinweise zu den 

technischen Voraussetzungen für die Einreichung von Stellungnahmen 

finden sich im HV-Portal, das unter der vorstehend genannten 

Internetadresse  zugänglich ist. 

 

Unter dieser Internetadresse werden für ordnungsgemäß angemeldete 

Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten auch zugänglich zu 

machende Stellungnahmen bis spätestens zum 7. Mai 2026, 24.00 

Uhr (MESZ) unter Nennung des Namens des*der einreichenden 

Aktionär*in oder Bevollmächtigten veröffentlicht. Etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls im genannten 

HV-Portal veröffentlicht. Stellungnahmen werden nicht zugänglich 

gemacht, wenn sie verspätet eingereicht werden oder die 

vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen oder soweit sich der 

Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, die 

Stellungnahme in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder Beleidigungen enthält, oder wenn der*die 

einreichende Aktionär*in zu erkennen gibt, dass er*sie an der 

Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen 

wird. 

 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine 

Möglichkeit zur Vorab-Einreichung von Fragen nach § 131 Abs. 1a 

AktG. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen werden daher in 

der virtuellen Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie 

werden in der Hauptversammlung gestellt (dazu unten). Auch in 

Stellungnahmen enthaltene Anträge, Wahlvorschläge und 

Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden nicht 

berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung 

gesondert angegebenen Wegen einzureichen bzw. zu stellen oder zu 

erklären. 
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Auskunfts-, Antrags- und Rederecht gemäß § 130a 

Abs. 5 und Abs. 6, § 131 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zur Versammlung 

zugeschaltete Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten können vom 

Vorstand Auskunft verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, 

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 

verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der 

in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, soweit die 

Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist. Es ist vorgesehen, dass der*die 

Versammlungsleiter*in in der Hauptversammlung nach § 131 Abs. 1f 

festlegen wird, dass das vorgenannte Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 

AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 

Videokommunikation, das heißt im Rahmen von Redebeiträgen, 

ausgeübt werden darf. Der*die Versammlungsleiter*in wird hierzu 

während der Hauptversammlung weitergehende Hinweise erteilen. 

Eine anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen 

oder sonstigen Kommunikation ist weder vor noch während der 

Hauptversammlung vorgesehen.  

 

Daneben haben die ordnungsgemäß angemeldeten und elektronisch 

zur Versammlung zugeschalteten Aktionär*innen bzw. ihre 

Bevollmächtigten in der Hauptversammlung ein Rederecht im Wege 

der Videokommunikation. Redebeiträge können ab Beginn der 

Hauptversammlung über das unter der Internetadresse  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zugängliche HV-Portal 

angemeldet werden. Der*die Versammlungsleiter*in wird das 

Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der 

Hauptversammlung erläutern. Anträge und Wahlvorschläge nach § 

118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen nach § 131 

Abs. 1 AktG können Bestandteil des Redebeitrags sein. 

 

Die Ausübung des Rederechts im Wege der Videokommunikation 

erfordert ein internetfähiges Endgerät mit Kamera, Lautsprecher bzw. 

Kopfhörer und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 

Videokommunikation zwischen Aktionär*innen bzw. ihren 
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Bevollmächtigten auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der 

anderen Seite in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu 

überprüfen und diese*n zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit 

nicht sichergestellt ist. Weitere Hinweise zu den technischen 

Voraussetzungen und zum technischen Ablauf von Redebeiträgen 

finden sich im HV-Portal, das unter der vorstehend genannten 

Internetadresse  zugänglich ist. 

Erklärung von Widersprüchen zur Niederschrift des 

Notars gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 i.V.m. § 245 

AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen bzw. ihre 

Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, können von Beginn der Hauptversammlung bis zu 

deren Schließung durch die*den Versammlungsleiter*in über das unter 

der Internetadresse 

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 zugängliche HV-Portal 

der Gesellschaft im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch 

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des 

Notars erklären. 

Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionär*innen 

nach Art. 56 SEVO i.V.m. § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG, § 126 

Abs. 1 und Abs. 4, § 127, § 130a, § 131 Abs. 1 und § 118a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 8 AktG i.V.m. § 245 AktG finden sich auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026. 

Information zum Datenschutz für Aktionär*innen und ​

ihre Bevollmächtigten  

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere wenn 

Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten sich für die 

Hauptversammlung anmelden, unser HV-Portal nutzen, eine 

Stimmrechtsvollmacht erteilen, sich zu der virtuellen 
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Hauptversammlung zuschalten, eine Stellungnahme einreichen bzw. 

weitere Aktionärsrechte ausüben, verarbeiten wir personenbezogene 

Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, 

Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der 

Anmeldebestätigung, die individuellen Zugangsdaten für das 

HV-Portal, die IP-Adresse, von welcher die Aktionär*innen und ihre 

Bevollmächtigten das HV-Portal nutzen, den Inhalt der von ihnen 

eingereichten Stellungnahmen, sowie erklärte Widersprüche) über die 

Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten. Dies geschieht, um 

Aktionär*innen oder ihren Bevollmächtigten die Zuschaltung zur und 

die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der virtuellen 

Hauptversammlung zu ermöglichen. Außerdem verarbeiten wir die 

personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer rechtlichen 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung der 

virtuellen Hauptversammlung (insb. von gesetzlichen Melde- und 

Publikationspflichten (insb. Stimmrechtsmitteilungen) und 

Aufbewahrungspflichten). Des Weiteren können wir die 

personenbezogenen Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von 

uns oder Dritten verarbeiten, insbesondere zur Erstellung von 

Analysen und Statistiken, zur Verhinderung und Aufdeckung von 

illegalen Aktivitäten, Betrug oder ähnlichen Bedrohungen, um uns vor 

einem Schaden zu schützen, zur Geltendmachung und Ausübung von 

Rechtsansprüchen sowie zur Verteidigung gegen Rechtsansprüche. 

 

Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten ist: 

 

Zalando SE ​

Valeska-Gert-Straße 5​

10243 Berlin​

Telefon: + 49 (0)30 2000 88 400 

E-Mail: datenschutz@zalando.de  

 

Soweit wir uns zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

Dienstleistern bedienen, verarbeiten diese die personenbezogenen 

Daten der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten nur in unserem 

Auftrag und sind im Übrigen zur Vertraulichkeit verpflichtet. Zu den 

oben genannten Zwecken können Übermittlungen der 

personenbezogenen Daten an unsere Rechtsberater*innen, 
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Steuerberater*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen erfolgen sowie 

auch an Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten (ggf. in einem Land 

außerhalb der EU/des EWR) und infolge gesetzlicher Verpflichtungen. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jeder*m 

Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 

Einschränkungs-, Löschungs- und ggf. Widerspruchsrecht bezüglich 

der Verarbeitung ihrer*seiner personenbezogenen Daten sowie ein 

Recht auf Datenübertragung und ein Recht auf Beschwerde bei einer 

zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

 

Vollständige Informationen zum Umgang mit den personenbezogenen 

Daten der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten im 

Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und zu den 

Rechten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung können jederzeit 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/veranstaltungen

/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 abgerufen oder unter 

folgender Adresse angefordert werden: Zalando SE, 

Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, E-Mail: 

datenschutz@zalando.de.  

 

Berlin, im März 2026 

 

Zalando SE​

Der Vorstand​
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